
 

 

  

 

 

Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am       September 2014 

GZ. BMF-310205/0187-I/4/2014

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die an meinen Amtsvorgänger gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 2272/J vom 24. Juli 2014 der Abgeordneten Dr. Ruperta Lichtenecker, Kolleginnen und 

Kollegen beehre ich mich Folgendes mitzuteilen: 

 

Zu 1., 6., 11., 16. und 21.: 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass bei den nachstehend beschriebenen Maßnahmen im 

Bereich des Banken- und Kapitalmartkrechts keine Differenzierung nach bestimmten 

gesellschaftsrechtlichen Unternehmensformen getroffen wurde und daher die Maßnahmen 

für alle in der Anfrage angesprochenen Bereiche gleichermaßen zulässig wären. 

 

Bereits im Zuge der Umsetzung der Richtlinie über die Verwalter alternativer 

Investmentfonds (AIFM-Richtlinie) im Sommer 2013 wurden im Kapitalmarktgesetz 

nachstehende Maßnahmen zur Erleichterung der Finanzierung von Ein-Personen-

Unternehmen (EPUs), kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) und Start-Ups 

beschlossen: 

 

 Angebote von Wertpapieren oder Veranlagungen sind von der Prospektpflicht befreit, 

wenn der Gesamtgegenwert in der Union weniger als 250.000 Euro (gemessen über 
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einen Zeitraum von zwölf Monaten) beträgt. Vor der angesprochenen Novelle hat 

diese Grenze 100.000 Euro betragen. 

 

 Zur Erweiterung der Möglichkeiten für die Finanzierung von Projekten, deren 

Größenordnung kapitalmarktfern ist und bei denen daher eine Prospekterstellung 

unwirtschaftlich wäre, wurde eine neue Ausnahme von der gesetzlichen 

Prospektpflicht für das Angebot von Geschäftsanteilen an einer Genossenschaft 

geschaffen, wenn der Gesamtgegenwert 750.000 Euro (gemessen über einen 

Zeitraum von zwölf Monaten) nicht übersteigt. Dadurch werden bei 

Genossenschaften größere Emissionen als bisher ohne das Erfordernis einer 

Prospekterstellung ermöglicht. Die Rechtsform der Genossenschaft ist in besonderem 

Maße gerade für lokale und regionale BürgerInnenbeteiligungsmodelle geeignet und 

ermöglicht kostengünstige, einfache und rechtssichere Finanzierungsformen. 

 

Mit der im Juli 2014 im Nationalrat beschlossenen Novelle des Alternative Investmentfonds 

Manager-Gesetzes wurde einerseits der Typus eines qualifizierten Privatkunden geschaffen, 

der unter Bedingungen auch professionellen Kunden vorbehaltene Alternative 

Investmentfonds (AIF) erwerben darf. Andererseits sind nunmehr Private-Equity-Dachfonds 

und AIF in Unternehmensbeteiligungen unter Wahrung eines ausreichenden Anlegerschutzes 

zum Vertrieb an Privatkunden zugelassen. 

 

Es darf auch auf die bereits 2013 beschlossene EU-Verordnung 345/2013 über europäische 

Risikokapitalfonds (European Venture Capital Funds – EuVECA-VO) hingewiesen werden. 

Diese Verordnung sieht einen einheitlichen europäischen aufsichtsrechtlichen Rahmen für 

Venture-Capital-Fonds vor, die vorwiegend Eigenkapital für zumeist kleine Unternehmen 

bereitstellen. 

 

Im Bereich der Wirtschaftsförderung werden Bundeshaftungen dazu verwendet, bestimmte 

wirtschaftliche Aktivitäten zu fördern. Unmittelbarer Zweck der Haftungsübernahme ist dabei 

die Erleichterung der Finanzierung der betreffenden wirtschaftlichen Aktivitäten. In diesem 

Bereich der Wirtschaftsförderung ist insbesondere die Schadloshaltung der Austria 

Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH zu nennen, die mit ihren Garantien günstige 
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Kreditaufnahmen ermöglicht. Die gemäß § 1 und § 11 Garantiegesetz vom 

Bundesministerium für Finanzen erlassenen Garantierichtlinien geben hierbei die 

wesentlichen Kriterien der Garantievergabe vor, wobei keine Differenzierung nach 

bestimmten gesellschaftsrechtlichen Unternehmensformen getroffen bzw. Größenmerkmale 

vorgegeben werden. Anfang Juli 2014 wurden diese Garantierichtlinien neu erlassen und 

damit erwirkt, dass weiterhin dieses Instrument der Wirtschaft zur Verfügung steht. 

Hinzuweisen ist neben der Beibehaltung der bisherigen Förderkriterien auf die Aufnahme der 

im Regierungsprogramm geforderten „Second Chance“, womit ein unternehmerisches 

Scheitern kein Ausschlusskriterium für eine nochmalige Antragsfähigkeit ist, sowie auf die 

Möglichkeit eines reduzierten Haftungsentgelts bei einer Kofinanzierung mit anderen 

Risikoträgern. 

 

Zu 2. bis 4., 7. bis 9., 12., 14., 17. bis 19. und 22. bis 24.: 

Wie den bisherigen Ausführungen zu entnehmen ist, wurden bereits wesentliche 

Maßnahmen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Finanzierung für Unternehmen im 

Sinne des Regierungsprogramms 2013 bis 2018 gesetzt. An zukünftigen Maßnahmen ist 

insbesondere die Schaffung einer „Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft neu“ (siehe hierzu 

auch die Beantwortung zu Frage 13.) zu nennen, um gerade KMUs und Start-Ups den 

Zugang zum Kapitalmarkt zu erleichtern und so die Möglichkeit zu gewährleisten, die 

Kapitalbasis der Unternehmen wesentlich zu stärken. 

 

Zu 5., 10., 15., 20. und 25.: 

Abwicklungsstelle im Bereich der Garantievergaben ist die Austria Wirtschaftsservice 

Gesellschaft mbH. 

 

Zu 13.: 

Da im Regierungsprogramm 2013 bis 2018 die Schaffung einer 

„Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft neu“ insbesondere zur Unterstützung von Start-Ups 

vereinbart wurde, ist mit der Setzung entsprechender Maßnahmen bis spätestens 2018 zu 

rechnen. Die Umsetzung soll sich am bisherigen § 6b Körperschaftsteuergesetz (KStG) 

orientieren und den europarechtlichen Vorgaben zum Beihilfenrecht entsprechen. 
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Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 
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